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1.
Fall

Die Firma Hamstermann GmbH 
vermietet eine Gewerbeeinheit 
an den Mieter Emsig. Emsig 
leistet eine Mietsicherheit in 
Höhe von EUR 3.000,00, die 
Firma Hamstermann GmbH 
aber nicht getrennt vom sons-
tigen Vermögen anlegt. Nach 
Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen der 
Hamstermann GmbH erwirbt 
Firma Günstig OHG die Im-
mobilie durch Zuschlag in der 
Zwangsversteigerung. Nach 
Beendigung des Mietvertrages 
verlangt Emsig von der Güns-

tig OHG die Rückzahlung der 
ursprünglich an Hamstermann 
geleisteten Kaution. Günstig 
verweigert die Rückzahlung mit 
der Begründung, er habe die 
Kaution selbst auch weder von 
Hamstermann noch von dem 
Insolvenzverwalter erhalten. 

2.
Rechtslage

Gem. § 566 a Satz 1 BGB tritt der 
Erwerber einer Immobilie in die 
durch Zahlung der Mietsicher-
heit begründeten Rechte und 
Pflichten des Veräußerers ein. 
Der Erwerb haftet demnach für 
die Rückzahlung gegenüber dem 

Mieter in voller Höhe auch dann, 
wenn er die Kaution vom Veräu-
ßerer gar nicht erhalten hat. 
§ 566 Abs. 1 und § 566 a Satz 1 
BGB gelten gem. § 57 ZVG auch 
bei Erwerb von Immobilien im 
Zwangsversteigungsverfahren. 
Danach tritt der Ersteher bei 
Versteigerung einer vermiete-
ten Wohnung als Erwerber in 
die Rechte und Pflichten des 
bisherigen Vermieters ein. D.h. 
grundsätzlich haftet er auch für 
die Rückzahlung der Mietkau-
tion an den Mieter.

3.
Problemstellung

Die geschilderte Rechtslage 
wird im Falle der Insolvenz des 
Vermieters teilweise abwei-
chend beurteilt. So hatte das 
Landgericht Braunschweig im 
Urteil vom 22.12.2009 (ZMR 
2010, 361) die Auffassung ver-
treten, dass der Anspruch auf 
Rückzahlung der Mietkaution 
gegenüber dem Erwerber einer 
Immobilie im Zwangsverstei-
gerungsverfahren jedenfalls so 
lange nicht durchsetzbar sei, 
wie der Erwerber seinerseits an 
der Durchsetzung seines An-
spruchs gegenüber dem Veräu-
ßerer auf Auskehrung der Miet-
sicherheit insolvenzrechtlich 
gehindert ist. 

Das Landgericht begründete 
die vertretene Auffassung da-
mit, dass der Mieter, der auf 
eine insolvenzfeste Anlage der 
Mietkaution nicht achte, nicht 
schützwürdiger sei als der Er-
werber des Grundstücks, der 
seinerseits die Mietkaution aus 
der Insolvenzmasse nicht her-
ausverlangen kann. 

4.
Lösung

Der Bundesgerichtshof hat-
te bereits mit Urteil vom 
20.12.2007 entschieden, dass 
der Mieter die geleistete Kau-
tion aus der Insolenzmasse 
nur dann nach § 47 InsO aus-
sondern bzw. herausverlangen 
kann, wenn der Vermieter sie 
auf einem entsprechend ge-
kennzeichneten Sonderkonto 
angelegt hatte. War dagegen 
die Kaution unter Verletzung 
von § 551 Abs. 3 S. 3 BGB nicht 
vom Eigenvermögen des in-
solventen Vermieters getrennt 
worden, besteht keine Ausson-
derungsbefugnis für den Mie-
ter, d.h. der Mieter muss den 
Rückzahlungsanspruch als ein-
fache Insolvenzforderung zur 
Tabelle des Insolvenzverwalters 
anmelden. Dies bedeutet, dass 
der Mieter led. eine sog. Quote 
auf seine Forderung erhält, in 
der Regel weitaus weniger als 
er ursprünglich gezahlt hatte.
Das Landgericht Braunschweig 
hatte dies im Urteil vom 
22.12.2009 aufgegriffen und 
argumentiert, der Mieter sei im 
Fall der Veräußerung der Im-
mobilie nicht schutzwürdiger 
als im Fall der reinen Insolvenz 
ohne Erwerbsvorgang. 
Der Bundesgerichtshof hat je-
doch mit Urteil vom 07.03.2012 
– XII ZR 12/10 – das Urteil des 
LG Braunschweig aufgehoben 
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und argumentiert, dass im Fall 
des Verkaufs / der Versteigerung 
der Immobilie im Insolvenzfall 
die Pflicht zur Erfüllung der in die 
Versteigerungsbedingungen fal-
lenden Mietrechte – z.B. Rück-
zahlung der Mietkaution – auf 
den Erwerber vollständig über-
gegangen seien. Mit der Neu-
fassung des § 566 a BGB werde 
der Mieter im Veräußerungsfall 
umfassend geschützt. Ob der 
Ersteher die Kaution vom Veräu-
ßerer ausgehändigt bekommen 
hat oder überhaupt noch erhal-
ten kann, sei unerheblich. Die 
Haftung gegenüber dem Mieter 
hänge nicht davon ab, ob der Er-
steher bei dem Voreigentümer 
Rückgriff nehmen kann. 

5.
Fazit

Sofern der frühere Vermieter 
die Kaution nicht insolvenz-
fest – unter Verletzung von 
§ 551 Abs. 3 S. 3 BGB – angelegt 
hatte, geht dessen Insolvenzri-
siko nach Ansicht des Bundes-
gerichtshofs mit Veräußerung 
der Immobilie vom Mieter auf 
den Erwerber über. Der Mieter 
hat dann bei Insolvenz des Ver-
mieters weitaus bessere Chan-
cen, die Mietkaution zurückzu-
erhalten, weil er sich über die 
Regelung des § 566 a BGB bei 
dem Erwerber der Immobilie 
in jedem Fall schadlos halten 
kann. Ob der Erwerber die ge-

leistete Kautionszahlung vom 
Insolvenzschuldner/-verwalter 
zurückerhält, hängt dann von 
der Werthaltigkeit der Insol-
venzmasse ab. 
Der Erwerber einer Immobilie 
im Zwangsversteigerungsver-
fahren sollte daher die poten-
tiell entstehenden Rückzah-
lungsverpflichtungen gegen-
über den Mietern in sein Meist-
gebot einkalkulieren. Gerade 
bei dem Erwerb von Mehrfami-
lienhäusern wird die geleistete 
Mietkaution in Höhe von bis zu 
3 Monatsmieten/Wohneinheit 
eine nicht unerhebliche finan-
zielle Belastung darstellen. 
Der Mieter hingegen ist gut be-
raten, sich nicht auf einen Ver-
kaufsfall im Insolvenzverfahren 
zu verlassen, um seine durch die 
Insolvenz des Vermieters ent-
wertete Forderung doch noch 
realisieren zu können. Bereits 
bei Mietvertragsschluss sollte 
er daher auf die insolvenzfeste 
Anlage seiner Mietkaution und 
die Einhaltung der Regelung in  
§ 551 Abs. 3 S. 3 BGB achten. 
Andernfalls ist es möglich, dass 
der Rückzahlungsanspruch im 
Fall der Insolvenz des Vermie-
ters wertlos wird, weil Insol-
venzmasse für eine Verteilung 
an die Massegläubiger fehlt.
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